
Stadtverwaltung Düsseldorf 

- Amt für Verkehrsmanagement -   

 

Ortsübliche Bekanntmachung 

Planfeststellungsverfahren nach §§ 28 ff Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 

in Verbindung mit §§ 73 ff Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen (VwVfG NRW) und Genehmigung nach § 9 PBefG für den barriere-

freien Ausbau der Haltestelle „Pöhlenweg“ in Düsseldorf 

Für das o.a. Vorhaben wird auf Antrag der Rheinbahn AG bei der Bezirksregierung 

Düsseldorf das Planfeststellungsverfahren nach §§ 28 ff. Personenbeförderungsge-

setz (PBefG) vom 08.08.1990 (BGBl I S. 1690) in der zurzeit gültigen Fassung durch-

geführt. 

Es ist beabsichtigt, die Haltestelle „Pöhlenweg“ barrierefrei auszubauen. Dieser barri-

erefreie Ausbau besteht aus dem Bau zweier Seitenbahnsteige einschließlich deren 

Zugänge, dem Gleisneubau, der betriebstechnischen Ausrüstung, dem Betrieb, dem 

Radweg hinter dem stadteinwärts liegenden Bahnsteig sowie dem angrenzenden Stra-

ßenbereich als direkte Folgemaßnahme des Haltestellenumbaus. Die Bahnsteige wer-

den mit Halt am Fahrbahnrand in versetzter Lage aufgrund der vorliegenden Einfahr-

ten gestaltet. Im Rahmen der Haltestellenumbauten sollen die jeweiligen Bahnsteig-

kanten auf eine Höhe von 25 cm über Schienenoberkante gebracht werden, sodass 

ein Spaltmaß von 6 cm und ein Höhenunterschied von 5 cm nicht überschritten wer-

den, damit der Ein- und Ausstieg der Fahrgäste möglichst barrierefrei gestaltet wird. 

Darüber hinaus wird für sehbehinderte Menschen der Bahnsteig entsprechend dem 

aktuellen Gestaltungsstandard der Stadt Düsseldorf sowie der DIN 32984 „Bodenindi-

katoren im öffentlichen Raum“ mit taktilen und kontrastierenden Leiteinrichtungen als 

Orientierungshilfe und zum sicheren Auffinden der Einstiegsposition ausgestattet. 

Durch eine Verlängerung der Bahnsteige auf 60 m wird auch für die dort verkehrenden 

Stadtbahnlinien in Doppeltraktion der barrierefreie Ein- und Ausstieg ermöglicht. Des Wei-

teren besteht die Möglichkeit eines nicht benutzungspflichtigen Radweges hinter dem 

Bahnsteig Richtung Innenstadt, damit Radfahrer hinter einer haltenden Straßenbahn nicht 

zusammen mit dem motorisierten Individualverkehr warten müssen. Aufgrund der Verle-

gung des Steiges in Richtung Innenstadt um ca. 100 m nach Osten wurde für die davor-

liegende Haltestelle „Vor der Hardt“ im Kurvenbereich der Ludenberger Straße zugunsten 

der Wirtschaftlichkeit und der Beschleunigung des ÖPNV die Entscheidung getroffen, die-

sen Bahnsteig, welcher nur in Fahrtrichtung Innenstadt existiert, aufzugeben. 

  

Für das Vorhaben besteht nach Durchführung der Allgemeinen Vorprüfung nach § 1 

Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 

12.02.1990, neugefasst am 24.02.2010 in der zurzeit gültigen Fassung und Nr. 14.11 

der Anlage 1 des UVPG (Bau einer Bahnstrecke für Straßenbahnen, Stadtschnellbah-

nen in Hochlage, Untergrundbahnen oder Hängebahnen im Sinne des Personenbe-



förderungsgesetzes, jeweils mit den dazugehörenden Betriebsanlagen) eine Verpflich-

tung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 9 Abs. 3 und 4 

UVPG i.V.m. § 7 UVPG. Die Vorhabenträgerin hat neben dem UVP-Bericht die gemäß 

§ 19 Abs. 2 UVPG nachfolgend aufgeführten, das Verfahren betreffende entschei-

dungserheblichen Unterlagen vorgelegt, die Bestandteil der Auslegungsunterlagen 

sind: 

Bezeichnung der Unterlage Verfasser Datum 

Erläuterungsbericht (Anlage 1) Rheinbahn AG; RINAS Ingeni-
eurgesellschaft 

22.06.2022 

Grundstücksverzeichnis (Anlage 12) Rheinbahn AG  

UVP-Screening nach § 7 UVPG i. V. m. 
§ 9 Abs. 3 und 4 UVPG (Anlage 13) 

Rheinbahn AG; 61/23 Stadtpla-
nungsamt  

09.07.2021 

UVP-Bericht gemäß § 16 UVPG mit in-
tegriertem Landschaftspflegerischen 
Fachbeitrag (Anlage 14) 

Rheinbahn AG; Normann Land-
schaftsarchitekten PartGmbH 

24.07.2022 

Schwingungs- und Schalltechnische 
Untersuchung (Luftschallimmissionen) 
Teil 1 (Anlage 15) 

Rheinbahn AG; Ingenieurbüro 
I.B.U. für Schwingungs-, Schall 
und Schienenverkehrstechnik 
GmbH 

17.03.2021 

Lageplan passiver Schallschutz (Anlage 
16) 

Rheinbahn AG; RINAS Ingeni-
eurgesellschaft 

09.01.2020 

Verzeichnis passiver Schallschutz 
(Anlage 17) 

Rheinbahn AG  

Schwingungs- und Schalltechnische 
Untersuchung (Schwingungsimmissio-
nen) Teil 2 (Anlage 18) 

Rheinbahn AG; Ingenieurbüro 
I.B.U. für Schwingungs-, Schall 
und Schienenverkehrstechnik 
GmbH 

26.02.2021 

Baugrunduntersuchung: Geotechni-
scher Bericht (Anlagen 19) 

Rheinbahn AG; ICG Düsseldorf 
GmbH & Co. KG 

18.06.2021  

Orientierende Altlastenuntersuchung 
(Anlage 20) 

Rheinbahn AG; ICG Düsseldorf 
GmbH & Co. KG 

21.06.2021 

Chemische Analyseergebnisse der 
Straßenbaustoffe (Anlage 21) 

Rheinbahn AG; ICG Düsseldorf 
GmbH & Co. KG 

02.02.2022 

 

Die Planunterlagen (Zeichnungen, Erläuterungen und entscheidungserhebliche Unter-

lagen) sowie der Umweltbericht liegen in der Zeit vom 10.10.2022 bis 09.11.2022 bei 

der Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für Verkehrsmanagement, Auf´m Hennekamp 

45, 40225 Düsseldorf zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Hierbei ist zu beachten, 

dass das Technische Rathaus der Landeshauptstadt Düsseldorf aufgrund der COVID-

19-Pandemie derzeit nur nach vorheriger Terminabsprache für Besucher geöffnet ist, 

sodass für die Einsichtnahme in die ausliegenden Planunterlagen vorab ein Termin zu 

vereinbaren ist. Eine Terminvereinbarung ist unter der Rufnummer +49(0)211 89-



98790 möglich. Die Offenlage findet unter der Beachtung der aktuellen Hygieneanfor-

derungen der Landeshauptstadt Düsseldorf statt. 

Die Planunterlagen einschließlich des UVP-Berichtes sind darüber hinaus für die 

Dauer der Offenlage auch über die Internetseite der Stadt Düsseldorf unter 

https://www.duesseldorf.de/verkehrsmanagement/planfeststellungsverfahren/plan-

auslegungen.html sowie der Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf unter 

https://url.nrw/offenlage zugänglich. Außerdem sind die Planunterlagen während des 

Offenlagezeitraumes auch in dem zentralen Internetportal https://www.uvp-verbund.de  

(§ 20 UVPG) einzusehen. 

 

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27a 

Abs. 1 VwVfG NRW). 

 

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann ab Beginn der 

Offenlage, das ist der 10.10.2022 bis spätestens einen Monat nach Ablauf der 

Auslegungsfrist, das ist bis zum 09.12.2022 einschließlich, Einwendungen erhe-

ben. Die Einwendungen können bei der Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für 

Verkehrsmanagement, Auf´m Hennekamp 45, 40225 Düsseldorf oder der Bezirks-

regierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf (Planfeststellungsbe-

hörde) schriftlich (bitte Aktenzeichen des Verfahrens angeben) oder zur Nieder-

schrift bei der Bezirksregierung (Dezernat 25, im Dienstgebäude „Am Bonneshof 

35, 40474 Düsseldorf“ nach vorheriger Terminabstimmung, Frau Krienen: Tel.: 

0211/475-2762, E-Mail: larissa.krienen@brd.nrw.de) erhoben werden. Die Ein-

wendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchti-

gung erkennen lassen.  

Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen und Äußerungen, 

die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen 

(§ 29 Abs. 4 PBefG, § 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG NRW, § 21 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 

5 UVPG). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach 

Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 und 6 VwVfG 

NRW). Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und 

Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG bezie-

hen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren. 

Die Einwendung kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokumentes 

(§ 3a VwVfG NRW) mit qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische 

Poststelle der Bezirksregierung Düsseldorf erhoben werden. Die E-Mail-Adresse 

lautet: poststelle@brd.sec.nrw.de. Die Einwendung kann darüber hinaus durch 

De-Mail in der Sendervariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-

Mail-Gesetz (§ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz) erhoben werden. Die De-Mail-Adresse 

lautet: poststelle@brd-nrw.de-mail.de. 

Eine einfache E-Mail erfüllt diese Anforderungen nicht und bleibt daher un-

berücksichtigt. 

https://www.uvp-verbund.de/
mailto:poststelle@brd.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brd-nrw.de-mail.de


Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unter-

zeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden 

(gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als Ver-

treter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und 

seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist. Vertreter kann nur eine (einzelne) 

natürliche Person sein (§ 17 Abs. 1 VwVfG NRW). 

Gleichförmige Eingaben, die die vorgenannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf 

jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten oder deren Vertreter nicht 

eine natürliche Person ist, können unberücksichtigt bleiben. Hierüber entscheidet 

die zuständige Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen. Ferner werden gleich-

förmige Eingaben insoweit unberücksichtigt bleiben, als Unterzeichner ihren Na-

men oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich angegeben haben (§ 17 Abs. 2 

VwVfG NRW). 

 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereini-

gungen nach § 73 Abs. 4 S. 5 VwVfG NRW von der Auslegung der Planunterlagen, 

soweit § 67 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) nicht einschlägig ist. 

 

3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen und Stellungnahmen von Vereinigungen 

werden in einem Termin erörtert, der noch ortsüblich oder öffentlich bekannt ge-

geben wird, sofern die Anhörungsbehörde nicht nach § 29 Abs. 1a Ziffer 5 PBefG 

auf eine Erörterung verzichtet.  

 Findet ein Erörterungstermin statt, werden diejenigen von dem Termin gesondert 

benachrichtigt, die fristgerecht Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen ab-

gegeben haben, bzw. bei gleichförmigen Eingaben der Vertreter. Sind mehr als 50 

Benachrichtigungen vorzunehmen, so können die Benachrichtigungen durch öf-

fentliche Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 VwVfG NRW). 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist 

durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungs-

behörde zu geben ist. 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 

verhandelt werden. 

Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teil-

nahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten wer-

den nicht erstattet. 

 



5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem 

Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern 

in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhö-

rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung 

der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, 

die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntma-

chung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 

7. Vom Beginn der Auslegung des Plans tritt die Veränderungssperre nach § 28a 

PBefG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Vorhabenträgerin 

ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 28a Abs. 3 PBefG). 

 

8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

- dass die für das Verfahren zuständige Behörde und die für die Entscheidung 

über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde die Bezirksregierung 

Düsseldorf ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss 

entschieden werden wird, 

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 16 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 

UVPG notwendigen Angaben (d.h. den sog. UVP-Bericht sowie entscheidungs-

erhebliche Berichte und Empfehlungen) enthalten und 

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung 

der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gem.  

§ 18 Abs. 1 UVPG ist. 

 

9.  Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Im Planfeststellungsverfahren übermittelte Daten und Informationen werden zum 

Zwecke der Durchführung des Verfahrens und zur Wahrung der Beteiligtenrechte 

verwendet und gespeichert. Die bei der Eingangskontrolle im Erörterungstermin 

zu erhebenden Daten werden zum Verfahrensvorgang genommen und archiviert. 

Neben der Bezirksregierung erhält auch die Vorhabenträgerin die Daten zur Bear-

beitung und Verwendung. 

Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. e. 

Abs. 3 DSGVO i.V.m. § 3 Abs. 1 DSG NRW i.V.m. § 18 AEG, § 73 VwVfG NRW. 

Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe der Einwendungen im Ver-

fahren finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf unter dem 



Link:  

http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/service/datenschutz.html.  

Dort finden Sie auch weitergehende Informationen zum Datenschutz, insbeson-

dere zu Rechten als betroffene Person, die auf Anfrage auch schriftlich oder münd-

lich erläutert werden. 

                                                                                                                            

Düsseldorf, den 01.10.2022 

 

Landeshauptstadt Düsseldorf 

Amt für Verkehrsmanagement  

 

Im Auftrag 

gez. Holger Odenthal 

http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/service/datenschutz.html
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/service/datenschutz.html

